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An die 
Beteiligten im Anhörungsverfahren 
(Verbandsmitglieder und Fachstellen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortschreibung des Regionalplans - Anhörungsverfahren 
Neufassung des Kapitels „Wirtschaft“  
 
Anlage: Anhörungsunterlagen  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Donau-Wald hat im Rahmen 
seiner Sitzung am 30. November 2007 beschlossen, den Regionalplan in Teilbereichen 
neu zu gliedern und das Kapitel B IV Wirtschaft fortzuschreiben.  
 
Im Kapitel B IV Wirtschaft sollen in Zukunft die regionalwirtschaftlich wichtigen Ziele und 
Grundsätze zusammengefasst und neu formuliert werden. Das Kapitel soll folgende Glie-
derung erhalten:  
 
B IV 1 Sicherung und Gewinnung von Bodenschätzen (bereits in Fortschreibung) 
B IV 2 Regionale Wirtschaftsstruktur / Standortentwicklung 
B IV 3 Industrie und Handwerk 
B IV 4 Handel und Dienstleistungen 
B IV 5 Tourismus 
B IV 6 Land- und Forstwirtschaft 
 
Aufgrund der Neugliederung und veränderter gesetzlicher Grundlagen hat der Planungs-
ausschuss zudem beschlossen, dass im Zuge dieser Fortschreibung die bisherigen Teil-
kapitel  
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B III Land- und Forstwirtschaft 
B V Regionale Wirtschaftsstruktur 
B VI Erholung und Tourismus, Gesundheit 
 
des Regionalplans der Region Donau-Wald aufgehoben werden sollen.  
 
Umweltbericht: 
Zudem ist gemäß Art. 12 Abs. 1 BayLplG als gesonderter Bestandteil der Begründung ein 
Umweltbericht erstellt worden. Im Umweltbericht sind gemäß Art. 12 Abs. 2 BayLplG die 
voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die Verwirklichung der o. g. Fortschrei-
bungen des Regionalplans auf die Umwelt hat, sowie vernünftige Alternativen unter Be-
rücksichtigung der Zielsetzungen und des räumlichen Geltungsbereiches des Regional-
plans, entsprechend dem Planungsstand ermittelt, beschrieben und bewertet. Im Einzel-
nen umfasst der Umweltbericht die in Anhang I der Richtlinie 2001/42/EG genannten An-
gaben, die unter Berücksichtigung des gegenwärtigen Wissensstandes auf der jeweiligen 
Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. 
 
Einbeziehung der Öffentlichkeit: 
Gemäß Art. 13 Abs. 2 BayLplG ist die Öffentlichkeit einzubeziehen. Aus diesem Grund 
liegen die Entwürfe der Fortschreibungen in der Zeit vom 14. April 2008 bis 14. Juni 2008 
bei der Regierung von Niederbayern aus und sind auf den Seiten der Regierung von Nie-
derbayern unter der Adresse www.regierung.niederbayern.bayern.de ins Internet einge-
stellt. Rechtsansprüche werden durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit nicht begründet. 
 
Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme zu den beiliegenden Fortschreibungsentwürfen zur Än-
derung des Regionalplans Donau-Wald bis zum  
 

14. Juni 2008 
 
an die Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Donau-Wald zu übermitteln. 
Dies kann auch per Fax oder E-Mail geschehen. Die Planunterlagen sind zudem im Inter-
net unter der Adresse www.region-donau-wald.de eingestellt. 
 
Sollte bis zum o. g. Zeitpunkt keine Äußerung von Ihrer Seite vorliegen, gehen wir davon 
aus, dass Ihren Wirkungskreis betreffende Belange nicht berührt sind oder Einverständnis 
besteht. 
 
Die Geschäftsstelle des Verbandes (Tel. 09421/973-182) sowie der Regionsbeauftragte 
(Tel. 0871/808-1814) stehen bei Fragen und für weitere Informationen gerne zur Verfü-
gung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Reisinger, Landrat  
Verbandsvorsitzender 
 


